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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 
 
über die Abwehr von Gefahren durch Verunreinigung, wildes Zelten, Wasser- 
und Eisglätte, Betreten und Befahren von Eisflächen , zweckwidrige Nutzung 
von Abfallbehältern, Wertstoffcontainern und Sperrm üll, durch Leitungen, 
Schneeüberhang und Eiszapfen, Beeinträchtigungen an  Einrichtungen für öf-
fentliche Zwecke, mangelnde Hausnummerierung, Tierh altung, Füttern von Kat-
zen und Tauben, wildes Plakatieren, ruhestörenden L ärm, offene Feuer im 
Freien und Anpflanzungen in der Stadt Sömmerda 
 
 
 

vom 12.Dezember 2001 
 
 
Aufgrund der §§ 27, 44, 45 und 46 Abs.1 des Thüring er Gesetzes über die 
Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnu ngsbehördengesetz - OBG 
vom 18. Juni 1993 GVBI. S. 323) erlässt die Stadt S ömmerda als Ordnungsbe-
hörde folgende Verordnung: 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich  

 
 
Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das g esamte Gebiet der Stadt 
Sömmerda, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist. 
 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
 
(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rücksicht auf die Ei-

gentumsverhältnisse oder eine öffentlich rechtliche  Widmung - alle be-
festigten und unbefestigten, dem öffentlichen Verke hr oder einzelnen 
Arten des öffentlichen Verkehrs dienenden Flächen, einschließlich der 
Plätze und Fußgängerzonen. 
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(2)  Zu den Straßen gehören:  
 
 

a)  der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege,Brücken, 
Tunnel, Treppen, Durchgänge, Böschungen,Stützmauern , Gänge, Grä-
ben, Entwässerungsanlagen,Park-, Trenn- und Seitens treifen, Dämme, 
Rand- und Sicherheitsstreifen; 

b)  der Luftraum über dem Straßenkörper 
c)  das Zubehör, wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrs eirich-tungen und -

anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtig keit des Stra-
ßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, un d die Bepflan-
zung . 

 
 
 
(3)  Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung  sind - ohne Rücksicht 

auf die Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinhe it im Stadtgebiet 
zugänglichen 

 
 
 

a) öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, 
b) alle der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen F läche und 
c) die öffentlichen Toilettenanlagen. 

 
 
(4)  Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinn e von Absatz 3, Buch-

stabe 3 a), sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, di e der Erholung der 
Bevölkerung dienen. 

 
 

Hierzu gehören: 
 
 

a) Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze; 
b) Kinderspielplätze; 
c) Gewässer und deren Ufer; 

 
 
 
 

sofern diese nicht funktional oder Kraft Gesetzes e inem Drittenzuge-
ordnet werden. 
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§ 3 

Verunreinigungen 
 
 
 
(1)  Es ist verboten: 
 

 
 
a)  öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche Einri chtungen, wie 

Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Bänke, Ver teilerschrän-
ke, Brunnen, Bäume, Blumenkübel, Papierkörbe, Müllb ehälter, 
Streumaterialkästen, Fahrgastwartehallen, Hinweista feln des öf-
fentlichen Nahverkehrs, öffentliche Absperrungen od er ähnliche 
Einrichtungen zu beschädigen, zu beschmutzen, zu en tfernen, mit 
Plakaten zu bekleben, zu bemalen, zu beschreiben, z u besprühen 
oder zu beschmieren. 

 
 

b)  auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraftfahrz euge aller Art 
zu waschen oder abzuspritzen 

 
 

c)  Abwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von beba uten und befes-
tigten Flächen abfließenden Niederschlagswasser, so wie Flüssig-
keiten, die kein Abwasser sind (wie z.B. verunreini gende, beson-
ders ölige, teerige, brennbare, explosive, säure- u nd laugenhal-
tige oder andere umwelt- und grundwasserschädigende  Flüssigkei-
ten) in die Gosse einzuleiten, einzubringen oder di ese zuzulei-
ten. Das trifft auch für Baustoffe, insbesondere Ze ment, Mörtel, 
Beton sowie ähnliche Materialien zu. 

 
 
 

(2)  Wer für Zuwiderhandlungen im Sinne des Absatzes 1 a ls Ordnungspflich-
tiger verantwortlich ist, hat den ordnungsgemäßen Z ustand unverzüglich 
wieder herzustellen. 

 
 
 

§ 4 
Wildes Zelten 

 
 
Innerhalb der bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 des Baugesetzbuches) ist das 
Zelten oder Übernachten auf Straßen oder in öffentl ichen Anlagen untersagt. 
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§ 5 

Wasser und Eisglätte 
 
 
Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wen n es ungehindert abflie-
ßen kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hierdurc h keine Glätte entsteht. 
 
 
 

§ 6 
Betreten und Befahren von Eisflächen 

 
 
Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und b efahren werden, wenn sie 
durch die Gemeinde-/Stadtverwaltung freigegeben wor den sind. 
 
 
 

§ 7 
Abfallbehälter 

 
 
Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffe ntlichen Anlagen dürfen 
nur zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen unbede utender Art (z.B. Ziga-
rettenschachteln, Pappbecher und –teller, Obstreste ) benutzt werden. Jede 
zweckwidrige Benutzung, insbesondere das Einbringen  von Hausmüll, ist ver-
boten. 
 
 
 
 
 

§ 8 
Leitungen 

 
 
Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitunge n, Antennen und ähnli-
chen Gegenständen nicht überspannt werden. Berechti gungen aufgrund gesetz-
licher oder vertraglicher Regelungen bleiben unberü hrt. 
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§ 9 

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden 
 
 
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die  Verkehrsteilnehmer auf 
öffentlichen Straßen oder in öffentlichen Anlagen g efährdet werden können, 
müssen unverzüglich durch den Eigentümer oder ander e Berechtigte beseitigt 
werden. 
 
 
 

§ 10 
Einrichtungen für öffentliche Zwecke 

 
 
Schieber, Armaturen, Revisions-, Kanalschächte und ähnliche Einrichtungen 
für die Wasser- und Abwasserentsorgung, Löschwasser entnahmestellen, Schalt-
schränke, Transformations- und Reglerstationen, sow ie Einrichtungen wie 
Vermessungspunkte, Schilder für Straßenbezeichnung,  Hinweisschilder auf 
Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Post- und Stromleitungen , sowie Entwässerungsan-
lagen dürfen nicht beschädigt, geändert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich 
oder für ihre Zwecke unbrauchbar gemacht werden. In sbesondere ist es verbo-
ten, Hydranten für die Löschwasserentnahme zu verde cken. 
 
 
 

§ 11 
Hausnummern 

 
 
Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechti gten auf eigene Kosten 
mit der dem Grundstück vom Stadtbauamt zuge-leitete n Hausnummer zu verse-
hen. Die Hausnummer muss von der Straße aus erkennb ar sein und lesbar er-
halten werden. 
 
 
 

§ 12 
Tierhaltung 

 
 
(1)  Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allge meinheit nicht ge-

fährdet oder belästigt wird. 
 
 
(2)  Es ist untersagt, Hund auf Straßen und in öffentlic hen Anlagen unbe-

aufsichtigt umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielp lätzen mitzuführen 
und in öffentlichen Brunnen oder Planschbecken bade n zu lassen. 
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(3)  Auf Wegen von Grün- und Parkanlagen, im Bereich der  Fußgängerzone, 
einschließlich des Marktplatzes, in Spielstraßen, a uf Märkten, bei Um-
zügen, Veranstaltungen und Festen dürfen Hund nur a n der Leine geführt 
werden.  

 
 
(4)  Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentl iche Anlagen nicht 

verunreinigt werden. Halter oder mit der Führung od er Haltung von Tie-
ren Beauftragte sind zur sofortigen Beseitigung von  Verunreinigungen 
verpflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der Grun dstücksanmieter 
wird dadurch nicht berührt. 

 
 

(5)  Das Füttern fremder oder herrenloser streunender Ka tzen ist verboten. 
 
 

§ 13 
Bekämpfung verwilderter Tauben  

 
(1)  Verwilderte Tauben dürfen nicht gefüttert werden. 

 
 

(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigter von Grunds tücken, Wohnräumen oder 
anderen Räumen haben geeignete Maßnahmen zur Beseit igung der Nistplät-
ze verwilderter Tauben oder zur Erschwerung des Nis tens von verwilder-
ten Tauben zu ergreifen. 

 
 

§ 14 
Wildes Plakatieren  

 
 
 

(1) Plakate und andere Werbeanschläge dürfen nur do rt angebracht werden, 
wo dies ausdrücklich zugelassen ist. 

 
(2)  In öffentlichen Grünanlagen ist es nicht gestattet:  

 
 

a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäf tsem- 
pfehlungen und sonstige Werbeschriften zu verteilen , abzuwerfen 
oder mit anderen Werbemitteln zu werben. 

 
 
 b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Au srufen  
    anzubieten; 
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c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträg er aufzustellen 
oder anzubringen 

 
(3) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Vo lksentscheiden sind die 

Werbeträger von den Verantwortlichen innerhalb eine r Woche zu entfer-
nen. 

 
 

§ 15 
Ruhestörender Lärm  

 
(1)  Jeder hat sich außerhalb der Ruhezeiten nach A bsatz 2 so zu verhal-

ten, dass Andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar durch 
Geräusche gefährdet oder belästigt werden. 

 
(2) Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von: 

13:00 Uhr   bis 15:00 Uhr  (Mittagsruhe) 
20:00 Uhr   bis 22:00 Uhr  (Abendruhe) 
für den Schutz der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uh r) gilt §7 der 4. 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz. 

 
(3)   Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Täti gkeiten verboten, 

die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das gil t insbesondere für 
folgende Arbeiten im Freien: 

  
a)   Betrieb von motorbetriebenen Handwerksgeräten (z.B .Sägen, Bohr- 

und Schleifmaschinen, Pumpen u.a.) 
 

b)  Betrieb motorbetriebener Gartengeräte; für Rasenmäh er ist der Be-
trieb nach dieser Verordnung nur während der Mittag sruhe unter-
sagt; im Übrigen gilt für das Betriebsverbot die Ra senmäherlärm-
Verordnung 8.BimSchV 

 
c)  Ausklopfen von Gegenständen (Teppichen, Polstermöbe ln, Matratzen, 

u.ä.), auch auf offenen Balkonen und bei geöffneten  Fenstern. 
 

(4)  Das Verbot des Absatzes (3) gilt nicht für Arbeiten  und  Betätigungen 
gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher A rt (z.B. Betrieb 
von Baumaschinen und Geräten), wenn die Arbeiten üb lich sind und die 
Grundsätze des Absatzes (1) beachtet werden und ins besondere bei den 
ruhestörenden Arbeiten in geschlossenen Räumen (Wer kstätten, Montage-
hallen, Lagerräumen u.a.) Fenster und Türen geschlo ssen sind. 
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(5)  Ausnahmen von den Verboten des Absatzes (3) sind zu lässig, wenn ein 
besonderes öffentliches Interesse die Ausführung de r Arbeiten in die-
ser Zeit gebietet. 

 
 

(6)  Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrume nte dürfen nur in 
solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden, dass unbeteiligte 
Personen nicht gestört werden. 

 
 

(7)  Für die Ruhezeiten an Sonntagen, gesetzlichen und r eligiösen Feierta-
gen gilt das Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. Deze mber 1994 (GVBl. 
Seite 1221) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

(8)  Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit nac h § 117 OwiG ver-
folgt. 

 
 
 

§ 16 
Offene Feuer im Freien  

 
 

(1)  Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder  ähnlichen offenen 
Brauchtumsfeuern im Freien ist nicht erlaubt. 

 
 

(2)  Die Ausnahmegenehmigung nach § 18 ersetzt nicht die  notwendige Zustim-
mung des Grundstückseigentümers oder Besitzers. 

 
 

(3)  Jedes nach § 18 zugelassene Feuer im Freien ist dau ernd durch eine 
volljährige Person zu beaufsichtigen. Bevor die Feu erstelle verlassen 
wird, sind Feuer und Glut abzulöschen. 

 
(4)  Offene Feuer müssen entfernt sein: 

 
 
1. von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 1 5 Meter, vom Dach-

vorsprung abgemessen 
   2. von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 10 0 Meter 
   3. von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 1 5 Meter 
 
(5)  Andere Bestimmungen (wie z.B. das Abfallbeseitigung s- und Naturschut 

recht, landesrechtliche Vorschriften, wie das Waldg esetz und die Ver-
ordnung über die Entsorgung von gestattet oder verb oten sind, bleiben 
unberührt. 
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§ 17 

Anpflanzungen 
 
 
Anpflanzungen, einschließlich Wurzelwerk, insbesond ere Zweige von Bäumen, 
Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen Verk ehrsraum hineinwachsen, 
dürfen die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der  Ver- und Entsorgung 
nicht beeinträchtigen. Der Verkehrsraum muss über G eh- und Radwegen bis zu 
einer Höhe von mindestens 2,50 Meter, über den Fahr bahnen bis zu einer Höhe 
von mindestens 4,50 Meter freigehalten werden. 
 
 

§ 18 
Ausnahmen 

 
Auf schriftlichen Antrag kann die Stadtverwaltung A usnahmen von den Bestim-
mungen dieser Verordnung zulassen. 
 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten  

 
 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 50 des Ordnungsbehörd engesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen: 

 
 
1.  § 3 Absatz 1 Buchstabe a öffentliche Gebäude oder s onstige öffent-

liche bauliche Anlagen und Einrichtungen beschädigt , beschmutzt, 
entfernt, mit Plakaten beklebt, bemalt, beschreibt,  besprüht oder 
beschmiert, 

 
 

2.  § 3 Absatz 1 Buchstabe b auf Straßen oder in öffent lichen Anlagen 
Kraftfahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt, 

 
 
3.  § 3 Absatz 1 Buchstabe c Abwässer und Baustoffe in die Gosse ein-

leitet, einbringt oder diese zuleitet, 
 
 
  4. § 4 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen ze ltet und übernach-

tet, 
 
 

5.  § 5 Wasser, das nicht ungehindert abfließen kann, o der Wasser bei 
Frostwetter in die Gosse schüttet, 

 
 

6. § 6 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder b efährt 
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7. § 7 Absatz 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt ; 
 
 
 
8. § 9 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzügl ich beseitigt 

 
 
 

9. § 10 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschä digt, ändert, ver-
deckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar mac ht 

 
 
 

10. § 12 Absatz 2 Hunde unbeaufsichtigt umherlaufen  lässt,mitführt o-
der baden lässt 

 
 
 

11. § 12 Absatz 3 Hunde nicht an der Leine führt od er bissige Hunde 
nicht angeleint und ohne bisssicheren Maulkorb führ t 

 
 
 

12. § 12 Absatz 4 Verunreinigungen durch Haustiere nicht sofort besei-
tigt 

 
 
 

13. § 12 Absatz 5 fremde oder herrenlose streunende  Katzen füttert 
 
 
 

14. § 13 verwilderte Tauben füttert 
 
 
 

15. § 14 Absatz 1 Plakate oder andere Werbeanschläg e anbringt 
 
 
 

16. § 14 Absatz 2 Werbung betreibt, Waren oder Leis tungen anbietet, 
oder Werbeträger aufstellt und anbringt 

 
17. § 16 Absatz 1 offene Feuer im Freien anlegt und  unterhält 

 
 
 

18. § 16 Absatz 3 zugelassene Feuer nicht durch ein e volljährige Per-
son beaufsichtigt und nach Verlassen der Feuerstell e ablöscht 
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19. § 16 Absatz 4 offene Feuer anlegt, die 
a)von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindest ens 15 Meter, 

vom Dachvorsprung ab gemessen 
b)von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 Meter oder 
c)von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens  15 Meter ent-

fernt sind; 
 
 
 

20. § 17 Absatz 1 durch Anpflanzungen einschließlic h Wurzelwerk die 
Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und E ntsorgung be-
einträchtigt, den Verkehrsraum über Geh- und Radweg en nicht bis zu 
einer Höhe von mindestens 2,50 Meter und über Fahrb ahnen nicht bis 
zu einer Höhe von mindestens 4,50 Meter freihält. 

 
 
 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Absatz 1 OBG  in der jeweils 

gültigen Fassung mit einer Geldbuße geahndet werden . 
 
 
 
(3)  Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung un d Ahndung der Ord-

nungswidrigkeiten im Sinne von Absatz 1 ist die Sta dt Sömmerda (§ 51 
Absatz 2 Nr. 3 OBG) 

 
 
 

§ 20 
Geltungsdauer  

 
 
Diese Verordnung gilt bis zum 31.12.2020. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften 

 
 

(1)  Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 1.1.2 002 in Kraft. 
(2)  Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnu ng vom 08.06.1995 

(Beschluß – Nr. 175-8/95) außer Kraft. 
 
 
 
Sömmerda, den 12.12.2001 
 
Flögel 
Bürgermeister 


